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Herausgegeb

Samstag, den 18 Merz i8°l. Viertes

Gesetzgebender Rath, 7. Merz.
Fortsetzung.

(Beschluß dcS Berichts der Minorität der Crimin.
Gesezzeb. Commißion, die Frage betreffend : ob ein

Angeklagter, der von dem Richter für unschuldig
erklärt worden sey, zur Bezahlung der Gerichtskösten

von demselben verfällt werden könne i

Wollte man nun (zumal in einem Land tn welchem
alle Mittet hartnäckige Strolchen zum Geständnisse zu

bringen, auf das schärfste untersagt sind der lcztcrn
Erklärung des Richters den gleiche» Sinn beylegen der

dein Ausspruch u nschuldig eines Gcschworuengcrichts
beygelegt wird — wohin würde dieses nicht führen, und

weiche Slcherhcitsmaßregeln wären gegen abgefeimte"
Bösewichle, dee sich nach allen überzeugenden Anzeigen
mir Mordthaten, Mordbrenner,, Nothzüchtigen u. s w.
(alles Haublungen, die gewöhnlich nicht durch Zeugen
bewiesen werbe» können abgeben, zu ergreiffen, wenn
der moralischen Ueberzeugung desNich-
ler s in keinenr Fall keine Rechnung ge-
tragen werde» soll?

In der richtigen Voraussetzung, daß nicht nur die

Gauner, sondern auch die Gesamtheit der friedlichen

Staatsbürger Anspruch auf die, gemeine Sicherheit hm

den, stichren daher alle Criminalrsten in allen Landern,

m welchen die Verbrechen nicht vor dem Juri, sondern

vor dem ordentlichen Richter beurtheilt werden müssen,

in der pocna extrsorämsiru ein Mittel» durch welches

der Staat gegen abgefeimte Verbrecher sicher gestellt

werden könne; indem sie es dem Ermessen des Richters
überliessen gegen jeden Angeschuldigten, dem sein Ver-
brechen nur durch einen beynahe vollständigen, j. B.

Beweis bewiese» werden konnte, zur Beruhigung

n von Usteri.

Dell 7 Germinal IX.

dcS Publikums angemessene Sicherheitsmaßregeln zu er«

greissen, die aber nie die Hälfte der ordentlichen Strasse
übersteigen könne».

So weit geht aber der oberste Gerichtshof in seiner

Anfrage nicht. Er will sich keine außerordentliche Straf«
gewalr anmassen. Er verlangt lediglich zu wissen: Ob
bey solchen Angeschuldigten, auf denen nach allen über-

zeugenden Anzeigen und Umständen, die Schuld der
Missethat hastet, die folglich ein Gcschwornengericht bey

seinem Gewissen als schuldig erklären würde s und

gegen die in einem andern Lande von dem ordentliche»
Criminalrichtcr eine ausserordcntlictre Straffe erkennt'
werden müßce, der Staat angehalten werden könne/
die Prozeßkosten zu bezahlen

Der Vordcrsaz, aus dem der oberste Gerichtshof di«

verneinende Beantwortung dieser Frage herleitet, ist

keineswegs der Beweis, der den Beklagten alS schuldig

erklärt, sondern schlechterdings der : „Beklagter habe

„ durch verdächtige Handlungen die Crtminatbchsrden

„oder die Polizcy verpflichtet, ihn zu näherer ttntersu»

„ chmrg vor den Richter zu bringen — oder Beklagter

„ habe durch vorstzliche Lügen und manifeste Wider«

„ spräche- in seine» Verhören den Staat in die Noth«

„ wendigkeit gcsezt, eine wcilimisfige, oder durch den

«Beweis kostbare Prozedur gegen ihm verführen zn

„ müssen — folglich soll nicht der Staat aus dem Pftn»
„ning des friedlichen Bürgers, sondern der Angeschul«

„ dete, der wenigstens durcst einen Grad von Schuld

„ eine solche Prozedur veranlaßt oder kostbarer gemacht

„hat, solches entgelten."
Ans dieser Erklärung des Gesichtspunkts, von welchem

die Minorität ausgeht, ist auch leicht abzunehmen < daß
durch eine solche Verfällung zu Prozcßkosten, Niemand
in die Classe der Ehrlosen, herabgewürdiget wird.
Unsere Gesetze kennen allein die Infawiain Juris,
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lind nach diesem Gnmdsaz ist jeder so lange Ehren»

fähig, bis ihm die Ehreiisahlgkcit durch den kompeicn-
ten Richter abgesprochen wird. In vorbemcldtem Fall
trift nun ein solches Brandmahl nicht ein; denn der

Richter legt dem Beklagten die Bezahlung der Proze-
dnrköste» nicht durch eine Cr«minal-Sentenz, sondern

«ach bereits ausgesprochener Liberation von der ordent.
lichen Straffe, Kraft habender Polizeyge-
walt auf. ^ '

Will man aber mit der Majorität annehmen, daß

jeder Beklagte, den der Richter wegen unvollständig ge-

leisteten» Beweis lossprechen muß, für unschuldig anzu.
sehen sey < so muß man um consequent zu sey», auch

ferner annehmen, daß die Polizcy auch kein Recht ge-

habt habe, ihn gefangeuzu setzen. Um das Prinzip der

Majorität in jedem solchen Fall Schulgcrechl zu befol-

gen, müßte man daher den Staat nicht allein in die

Prozeßkosten, sondern auch zum Schadenersaz und Sa-
tisfaktio» verfallen ; und wenn nicht der Staat sondern
ein Partikular die nicht strengrechtlich erwiesene, folglich
nach deni System der Majorität, falsch erfundene Klage
lnovirl hat, so müßte dieser über den Schadenersaz hin-
aus, nach jure talianiz, zu derienigcn Straffe verurtheilt
werden, die er durch seine nicht erwiesene Anklage, gegen

seinen Mitbürger verhängen lassen wollte. Daß nun i»
unserm Land, wo wir keine Geschwornengerichte haben,

England, dessen Gesetze dergleichen Gerichte als Vedin-
gung voraussetzen, nicht als Beyspiel angeführt werden
könne, ist aus dem Angebrachten klar. Aber selbst in
England, wo alle Criminalprozesse im Namen des Kö-

«jgs verführt werden, wird der König gegen keinen Un-
schuldigerfundencn, in Kosten verfällt ; dieses ist ein Pre-
rogativ der Krone, das aus dem Grundsaz hergeleitet

wird: daß das Haupt des Staats immer feine Pflicht
thue. /

Viele unter Ihnen B. G., wären vielleicht geneigt,
dem Antrag des obersten Gerichtshofs auf gewisse Vor-
Aussetzungen und Bedingungen hin zu entsprechen; ich

ftlbst war von Anfang von der Nothwendigkeit über-

zeugt, dem möglichen Mißbrauch solcher bloß v 0 n d e r
im n er n Cv n v i kti v n des Richter 6 abhängen-
dcn Kostensprüchcn., durch gewisse Postulat«, sey es in
Bezug auf mehr oder weniger Evidenz von Schuldbar-
keit, oder auf den Ruf des Angeklagten oder auf die

Mehrzahl der Richter, oder endlich auf Bekräftigung
tes.Kostcnspluchs in höherer Instanz, vorzubeugen.

Misse». Ucberlcgnng hat mich aber überzeugt, daß alle

Heft Beschraukungeu (die leztc ncnchch) die Bekräftigung

von oberer Instanz allein ausgenommen an sich, in Ver-
gleichung mit unserer dermaiigen Eriminal-Iustlzpflcge,
inkonsequent wäre», und den gcsczg-d. Rath dem begrün,
dele» Tadel aussetzen würden : daß er zu dem Batzen
Sorge trage, und hingegen Tonnen Goldes auf offener
Strasse preis gebe.

Noch habe» wir, wie Sie wissen B. G., keine Pro.
zeßsorm und kein allgemeines Gesez über den Beweis in
Ci iminalsachcn. Dieser regellose Zustand kann noch àZeitlang dauern, dann gestehen wir offen, was sich jeder

von uns, der systematismc Arbeiten zu würdigen weiß,

nicht bergen kaun: daß bey den dringende» speziellen

Laufgeschäften und den täglichen qestzgcbenschen Ver-
sammlunge», den Commißione selbst bey Voraussetzung
eines hohen Grads ihrer Fähigkeiten, gewiß nicht Muße

genug übrig bleibt um in kurzer Zeit zwekmäßigere ,auf
ganz Hclvelien passende Civil- Criminal - und (was viel-

leicht das schwerste ist Polizei) - Gesezbücher, samt allge-
meinen Prozcßformen und Instruktionen, cntwerffen zu

können. Um das Publikum nicht mit leeren Hoffnungen
auf eine endliche Organisation der Iustizpflge hiiizuhal-

ten, scheint mir unmaßgeblich, nur eins von zwey Mit»
teln zu ergrciffen übrig: Entweder tragen wir diese wich-

tigen Pensa den Weisesten unter uns auf, und dispenfleen

sie ausscrordcntliche Fälle vorbehalten) indessen von

Bcsuchimg der Versammlungen und allen übrigen Ccm-

mchionalarbeiten — oder tragen wir, nach Frankreichs
und Hollands Beyspiel, ausgezeichneten Männern außer

unsrem Kreis, deren Fähigkeit wir bereits, aus ihren

Werken kennen, diese Pensa auf — das denkende Publi-
kum wird gewiß weit entfernt seyn, einen solchen Schritt,
der ihm in der kürzesten Zeitfrlst seine» liedsten Wunsch

zusichert, zu tadeln. Vergeben Sie B. Gestzgeber diese,

doch nicht ganz anssersachliche Digrcßion — ich lenke

wieder auf meine oben angehobene Demonstration ein.

In Ermanglung einer allgemeinen Vorschrift, müsse»

sich also unsere Richter an unbestimmte Gebräuche «nd
^

Uebungen halten, die selbst in der chmalige» Schwell

nichts weniger als einförmig waren. Es bleibt hier,

mit dem Gewissen des Richters überlassen, einen Be-

weis IN criminalibuL als vollständig oder unvollständig

zu erklären.; und mag er hierüber aussprcchcn, we.S

er will,, so kau» ihm niemand ein verleztes Gesetz vor.

schützen, da er hingegen in den verschiedenen Uebungen

der vormaligen Cantons hinreichende Gründe findet,
beyde Meinungen zn rechtfertigen. So la n g e w an

nun diesen Richter nicht beschränkt hat,
eitlen Beweis auf Leben und Tod füe-
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vollständig zu erklären, sollte es denn
nich^t widersprechend seyn, ihn beschrän-
ken zu wollen, aus zweifelloser Ueber-
zeugung einen höchst verdächtigen und
übelberüchtigten Kerl in einige Pro.
zeßkosten zu Verfällen? — Ich bitte beben,

ken Sie dieß, B. Gesetzgeber! Nehmen Sie auch
Rücksicht V> G. auf die allgemeine Klage von über-

handiiehmcnben Einbrüchen und Diedstählen aller Art.
Freylich erfoderl es, um Helvetic» von dem sich so

sehr angehäuften Strolchengesinbel wieder zu reinigen,
allgemeinerer Maßnahmen, die den verdächtigen beruf-
losen Fremden unter kräftigen Comminatorus aus den

Gränzen weisen und dem inländischen Strichvogel Arbeit
und Brod »erzeigen: Darum aber sollen wir die in un-
ftrer Gewalt liegenden kleinern Mittel, wie das von dem

O. Gerichtshof uns vorgeschlagene, nicht verwerffen.
B. G. Dieß sind meine Gründe, die mich bewogen

haben, dießmal von der einstimmigen Meinung meiner
Kollegen abzuweichen. Sie werden nun in Ihrer
Weisheit entscheiden : ob nach dem Ermessen meiner
Kollegen nur pro minima parre der Forderung des O.
Gerichtshofs entsprochen werden, kann oder ob nach
meiner Meinung derselben in plsno entsprochen werden
soll? Im lcztcrn Fall schließe ich dahin: Daß die Eri.
minalcommißio» beauftragt werde, Ihnen ungesäumt
einen ans den Antrag des obersten Gerichtshofs gerich-
teten Dekrctsvorschlag zur Genehmigung vorzulegen.

Folgendes Gutachten der Finanzcqmmißion wird in
Berathung, und die Anträge desselben hierauf auge,
nvülmen:

N atio n algüterverkanffe im Canton
Frydurg, Distrikt Murten.

1. Ein Kornhaus samt Keller in der Stadt Murten :

»erkauft 82S, geschäzl 595 nbcrlöst 2z 1 Fr.
2. Der Cchloßgarten zu Murten : verkauft 2656, ge-

fthäzt?»^, üder.löst 1942'Fr.
z. DerSchloßbaumgartcn zu Murten: verk. 12;;,

sesch. 99 z, überl. 280 Fr.
4. Die Galgen Matten bey Murten : verk. 7-07 1/2,

Keßch, 25:4 überl. 4988 1/2 Fr.
Hiebey ist zu bemerken daß das Schloß Murten,

welches in der Versteigerung nichtS galt, der Nation
noch übrig blieb. Der beträchtlichen Ueberloostmg wegen,
rath die Cvmmißion zur Ratifikation.

Canton F r e y b u r g. Distrikt R 0 m 0 nt.
Das Schloß zui Farvagnier samt! dem. LchenlMs,

der Scheuer und sämtlichen zu diesem Domaine gchö-

rigen Liegenschaften, um die Summe von -2970 Fr.
Die Schätzung betrug 20149 Fr.: also die Ueberloo-
suog 28-z Fr.

Vüf den Bericht der Verwaitungskamme? hin glaubt
die Cvmmißion die Ratifikation anrathen zu dürfen.

Cant. Solothürn. Distr. Ball st all.
Das Schioßdomaine Bächburg, enthaltend ein

Schloß, Scheuer, 2 Gärten und zz Inch. Mallen
für 1920a Fr. verkauft. Die Schätzung betrug 1840»
Fr.: also 800 Jr. lttberloosung.

Da das Schloß zum Theil ruinirt ist und die Güter
durch die Pachtung, welche zwar 7,2 Fr. erträgt, aus.
genuzl werden, und besonders aber wegen dem dringen,
den Bedürfniß, mag die begehrte Ratifikation ertheilt
werden.

Cant. Solotl>-urn. Distr. Dornach.
Das Schloßdomaine Gilgenberg, enthält 9 I ichi

Acker, das Hollcnseid, für 120; Fr. 9 Inch Acker,
das Hantercchscld, für -8z Fr. 1 ,/4 Inch- Acker,
Magercchacker, für 7, Fr. 2 Iuch. Acker im Tfchcm,
per, für 259 Fr. 2 Inch. Acker, Herrenhensmacker,
für ;2 Fr. 29 Iuch. Acker, Burgfcld, für 4°oo Fr.
Scheuer, Slallunq und 99 Maad Matten, für 9661
Fr, Ein kleines Haus und i' 1/2 Maad, für 409 Fr.-
Ein Kornstvck nebst Garten, für 120 Fr. Eine Pferd»?
scheuer nebst 2 Gärten, für z,6 Fr. Also 99 Inch.
Acker und ;6 Maad Wiesen nebst meheern Gebäuden)
waren geschäzt für 8000 Fr., verkauft für 12272 Fr.

Da die Ueberloosung nur eine erbärmliche Schätzung!
dieses Guls beweist, weiches 960 Fr, jährlich, also
weil mehr als den Zins der Verkaufsumme abträgt,-
und die meisten Verkäusse der einzelnen Stücke urà
allem Werth statt hatten, so kann die Ratifikation nicht'
angccalhcn werden.

(Die Forts, folgt,)

Inländische Nachrichte»!.
Der RegiernngsstattlMer des Cant. TVuv-'

tzau, an seine Mitbürger.
Bürger! Das elende Geschwätz — von de r-

Wiederkehr der alten Ordnung', der'
Dinge — welches sich seit etwas Zeit verbreitetes
und von »edelgesinnten durch allerley Winddeultteyen-
unterhalten wurde, mag, so hirnlos und lächerlich es'
auch iiMMr war, doch Einige aus Euch bkumahltg»!
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